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Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds Nr. 5/2011 
 
 
Nach § 266 Abs. 1 Satz 1 SGB V erhalten die Krankenkassen als Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben eine Grundpauschale, alters-, geschlechts- 

und risikoadjustierte Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedlichen 

Risikostrukturen und Zuweisungen für sonstige Ausgaben nach § 270 Abs. 1 SGB V. Die 

Zuweisungen werden jeweils entsprechend § 272 SGB V angepasst. 

 
Nach § 39 Abs. 3 Satz 1 a) RSAV hat das Bundesversicherungsamt für das Ausgleichsjahr 
2011 für alle Krankenkassen bis zum 15. April 2011 die vorläufige Höhe der Zuweisungen nach 
§ 39 Abs. 2 RSAV unter Berücksichtigung der jeweils aktuellsten Datenmeldung nach § 32 
RSAV (Satzart 111) neu berechnet. 
 
Für den Grundlagenbescheid II/2011 stellt das Bundesversicherungsamt folgende für alle 
Krankenkassen geltenden Werte fest: 

 
1.  Angleichungsfaktor AGG                                                     1,001890574685 
 
2.  Angleichungsfaktor EMG                                                               1,025147974094 
 
3  Angleichungsfaktor HMG                                        1,027675044402 
 
4.  Angleichungsfaktor KEG                                                          0,970172449901 
 
5.  Angleichungsfaktor für das Krankengeld      0,962378639388 
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6.  Angleichungsfaktor für die AusAGG                                          0,764511304677 
 
7.  Angleichungsfaktor für den Anpassungsbetrag nach § 272 SGB V 1,000000000000 
 
8.  Angleichungsfaktor für Verwaltungsausgaben 1,000000000000 
 
9  Angleichungsfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen 
    gemäß § 270 Abs. 1 Satz 1 a SGB V 1,000000000000 
 
 
Nach § 39 Abs. 2 S. 4 RSAV ermittelt das Bundesversicherungsamt die Summe der 

monatlichen Zuweisungen in Höhe eines Zwölftels des Wertes nach § 40 Abs. 1 Nummer 1 

(jährliche Zuweisungssumme). Dies wird über monatliche Anpassungsfaktoren sichergestellt.  

 

Das Bundesversicherungsamt gibt hiermit gemäß § 39 Abs. 2 RSAV folgende 

Berechnungswerte bekannt:  

 
Für den Zuweisungsbescheid April 2011: 
 
10. monatlicher Anpassungsfaktor für standardisierte  
      Leistungsausgaben 1,004870198996 

 
11. monatlicher Anpassungsfaktor für die Anpassung  
      nach § 272 SGB V 1,000000000000 
 
12. monatlicher Anpassungsfaktor für Verwaltungskosten 1,004149242552 
 
13. monatlicher Anpassungsfaktor für Satzungs- und 
      Ermessensleistungen 1,005093161935 
 
14. monatlicher Anpassungsfaktor für die mitgliederbezogene 
      Veränderung der Zuweisung 1,000000000000 
 
Im Übrigen gelten die Werte der Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds Nr. 1/2011 vom 

05.01.2011 fort. 

 
Bundesversicherungsamt 
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